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I. Vorbemerkung 

Die Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungs

gängen geht davon aus, dass berufliche Bildungsgänge in Abhängigkeit von den je

weiligen Bildungszielen, -inhalten sowie ihrer Dauer Studierfähigkeit bewirken kön

nen. 

Berufliche Bildungsgänge fördern fachpraktische und fachtheoretische Kenntnisse 

sowie Leistungsbereitschaft, Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Verantwor

tungsbewusstsein und kreatives Problemlösungsverhalten. Dabei werden auch die für 

ein Fachhochschulstudium erforderlichen Lern- und Arbeitstechniken vermittelt. 

II.	 Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife nach dieser Vereinba
rung 

Die Fachhochschulreife nach dieser Vereinbarung kann erworben werden in Verbin

dung mit dem 

- Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung nach dem Recht des 

Bundes oder der Länder1); die Mindestdauer für doppeltqualifizierende Bildungs

gänge beträgt drei Jahre 

- Abschluss eines mindestens zweijährigen berufsqualifizierenden schulischen Bil

dungsgangs1), bei zweijähriger Dauer in Verbindung mit einem einschlägigen 

halbjährigen Praktikum bzw. einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit 

- Abschluss einer Fachschule/Fachakademie. 

Der Erwerb der Fachhochschulreife über einen beruflichen Bildungsgang setzt in die

sem Bildungsgang den mittleren Bildungsabschluss voraus. Der Nachweis des mittle

ren Bildungsabschlusses muss vor der Fachschulabschlussprüfung erbracht werden. 

1)	 einschließlich besonderer zur Fachhochschulreife führender Bildungsgänge nach Abschluss einer Berufsausbil
dung (u.a. Telekolleg II) 
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Die Fachhochschulreife wird ausgesprochen, wenn in den einzelnen originären beruf

lichen Bildungsgängen die zeitlichen und inhaltlichen Rahmenvorgaben eingehalten 

werden. Außerdem muss die Erfüllung der in dieser Vereinbarung festgelegten in

haltlichen Standards über eine Prüfung (vgl. Ziff. V.) nachgewiesen werden. Diese 

kann entweder in die originäre Abschlussprüfung integriert oder eine Zusatzprüfung 

sein. 

Die Möglichkeit, über den Besuch der Fachoberschule die Fachhochschulreife zu er

werben, wird durch die "Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule" (Beschluss 

der Kultusministerkonferenz vom 06.02.1969 i.d.F. vom 26.02.1982) und die "Rah

menordnung für die Abschlussprüfung der Fachoberschule" (Beschluss der Kultusmi

nisterkonferenz vom 26.11.1971) geregelt. 

III. Rahmenvorgaben 

Folgende zeitliche Rahmenvorgaben müssen erfüllt werden: 

1. Sprachlicher Bereich 240 Stunden 

Davon müssen jeweils mindestens 80 Stunden 
auf Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch 
und auf eine Fremdsprache entfallen. 

2. Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer 
Bereich 

240 Stunden 

3. Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich mindestens 80 Stunden 
(einschließlich wirtschaftswissenschaftlicher Inhalte) 

Diese Stunden können jeweils auch im berufsbezogenen Bereich erfüllt werden, wenn 

es sich um entsprechende Unterrichtsangebote handelt, die in den Lehrplänen ausge

wiesen sind. Die Schulaufsichtsbehörde legt für jeden Bildungsgang fest, wo die für 

die einzelnen Bereiche geforderten Leistungen zu erbringen sind. 
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IV. Standards 

1. Muttersprachliche Kommunikation / Deutsch 

Der Lernbereich "Mündlicher Sprachgebrauch" vermittelt und festigt wesentliche 

Techniken situationsgerechten, erfolgreichen Kommunizierens in Alltag, Studium und 

Beruf. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeiten erwerben, 

- unterschiedliche Rede- und Gesprächsformen zu analysieren, sachgerechte und 

manipulierende Elemente der Rhetorik zu erkennen, 

- den eigenen Standpunkt in verschiedenen mündlichen Kommunikationssituatio

nen zu vertreten, 

- Referate zu halten, dabei Techniken der Präsentation anzuwenden und sich einer 

anschließenden Diskussion zu stellen. 

Im Lernbereich "Schriftlicher Sprachgebrauch" stehen vor allem die Techniken der 

präzisen Informationswiedergabe und der schlüssigen Argumentation - auch im Zu

sammenhang mit beruflichen Erfordernissen und Anforderungen des Studiums - im 

Mittelpunkt. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben, 

- komplexe Sachtexte über politische, kulturelle, wirtschaftliche, soziale und be

rufsbezogene Themen zu analysieren (geraffte Wiedergabe des Inhalts, Analyse 

der Struktur und wesentlicher sprachlicher Mittel, Erkennen und Bewertung der 

Wirkungsabsicht, Erläuterung von Einzelaussagen, Stellungnahme) und 

- Kommentare, Interpretationen, Stellungnahmen oder Problemerörterungen - aus

gehend von Texten oder vorgegebenen Situationen - zu verfassen (sachlich richti

ge und schlüssige Argumentation, folgerichtiger Aufbau, sprachliche Angemes

senheit, Adressaten- und Situationsbezug) oder 
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- literarische Texte mit eingegrenzter Aufgabenstellung zu interpretieren (Analyse 

von inhaltlichen Motiven und Aspekten der Thematik, der Raum- und Zeitstruk

tur, ggf. der Erzählsituation, wichtiger sprachlicher und ggf. weiterer Gestal

tungselemente). 

2. Fremdsprache 

Das Hauptziel des Unterrichts in der fortgeführten Fremdsprache ist eine im Vergleich 

zum Mittleren Schulabschluss gehobene Kommunikationsfähigkeit in der Fremdspra

che für Alltag, Studium und Beruf. Dazu ist es erforderlich, den allgemeinsprachlichen 

Wortschatz zu festigen und zu erweitern, einen spezifischen Fachwortschatz zu erwer

ben sowie komplexe grammatikalische Strukturen gebrauchen zu lernen. 

Verstehen (Rezeption) 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben, 

- anspruchsvollere allgemeinsprachliche und fachsprachliche Äußerungen und un

terschiedliche Textsorten (insbesondere Gebrauchs- und Sachtexte) - ggf. unter 

Verwendung von fremdsprachigen Hilfsmitteln - im Ganzen zu verstehen und im 

Einzelnen auszuwerten. 

Sprechen und Schreiben (Produktion)

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erwerben, 

- Gesprächssituationen des Alltags sowie in berufsbezogenen Zusammenhängen in 

der Fremdsprache sicher zu bewältigen und dabei auch die Gesprächsinitiative zu 

ergreifen, 

- auf schriftliche Mitteilungen komplexer Art situationsgerecht und mit angemes

senem Ausdrucksvermögen in der Fremdsprache zu reagieren, 

- komplexe fremdsprachige Sachverhalte und Problemstellungen unter Verwen

dung von Hilfsmitteln auf deutsch wiederzugeben und entsprechende in deutsch 

dargestellte Inhalte in der Fremdsprache zu umschreiben. 
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3. Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich 

Die Schülerinnen und Schüler sollen ausgehend von fachrichtungsbezogenen Prob

lemstellungen grundlegende Fach- und Methodenkompetenzen in der Mathematik und 

in Naturwissenschaften bzw. Technik erwerben. 

Dazu sollen sie 

- Einblick in grundlegende Arbeits- und Denkweisen der Mathematik und mindes

tens einer Naturwissenschaft bzw. Technik gewinnen, 

- erkennen, dass die Entwicklung klarer Begriffe, eine folgerichtige Gedankenfüh

rung und systematisches, induktives und deduktives, gelegentlich auch heuristi

sches Vorgehen Kennzeichen mathematisch- naturwissenschaftlich-technischen 

Arbeitens sind, 

- Vertrautheit mit der mathematischen und naturwissenschaftlich-technischen 

Fachsprache und Symbolik erwerben und erkennen, dass Eindeutigkeit, Wider

spruchsfreiheit und Vollständigkeit beim Verbalisieren von mathematischen bzw. 

naturwissenschaftlich-technischen Sachverhalten vor allem in Anwendungsberei

chen für deren gedankliche Durchdringung unerlässlich sind, 

- befähigt werden, fachrichtungsbezogene bzw. naturwissenschaftlich-technische 

Aufgaben mit Hilfe geeigneter Methoden zu lösen, 

- mathematische Methoden anwenden können sowie Kenntnisse und Fähigkeiten 

zur Auswahl geeigneter Verfahren und Methoden mindestens aus einem der wei

teren Bereiche besitzen: 

�	 Analysis (Differential- und Integralrechnung) 

�	 Beschreibung und Berechnung von Zufallsexperiment, einfacher Wahr

scheinlichkeit, Häufigkeitsverteilung sowie einfache Anwendungen aus der 

beurteilenden Statistik, 

�	 Lineare Gleichungssysteme und Matrizenrechnung, 
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- reale Sachverhalte modellieren können (Realität � Modell � Lösung � Realität), 

- grundlegende physikalische, chemische, biologische oder technische Gesetzmä

ßigkeiten kennen, auf fachrichtungsspezifische Aufgabenfelder übertragen und 

zur Problemlösung anwenden können, 

- selbständig einfache naturwissenschaftliche bzw. technische Experimente nach 

vorgegebener Aufgabenstellung planen und durchführen, 

- Ergebnisse ihrer Tätigkeit begründen, präsentieren, interpretieren und bewerten 

können. 

V. Prüfung 

1. Allgemeine Grundsätze 

Für die Zuerkennung der Fachhochschulreife ist jeweils eine schriftliche Prüfung in 

den drei Bereichen - muttersprachliche Kommunikation/Deutsch, Fremdsprache, ma-

thematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich - abzulegen, in der die in dieser 

Vereinbarung festgelegten Standards nachzuweisen sind. Für die Zuerkennung der 

Fachhochschulreife für Absolventinnen und Absolventen der mindestens zweijährigen 

Fachschulen kann der Nachweis der geforderten Standards in zwei der drei Bereiche 

auch durch kontinuierliche Leistungsnachweise erbracht werden. Soweit die zeitli

chen und inhaltlichen Rahmenvorgaben dieser Vereinbarung durch die Stundentafeln 

und Lehrpläne der genannten beruflichen Bildungsgänge abgedeckt und durch die 

Abschlussprüfung des jeweiligen Bildungsgangs oder eine Zusatzprüfung nachgewie

sen werden, gelten die Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung als erfüllt. 

Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens ausreichende Leistungen in allen Fä

chern erreicht sind. Ein Notenausgleich für nicht ausreichende Leistungen richtet sich 

nach den Bestimmungen der Länder. 

Die schriftliche Prüfung kann in einem Bereich durch eine schriftliche Facharbeit mit 

anschließender Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums unter prü

fungsgemäßen Bedingungen ersetzt werden. 



- 8 

2. Festlegungen für die einzelnen Bereiche 

a) Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch 

In der schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von mindestens 3 Stunden ist eine 

der folgenden Aufgabenarten zu berücksichtigen: 

- (Textgestützte) Problemerörterung, 

- Analyse nichtliterarischer Texte mit Erläuterung oder Stellungnahme, 

- Interpretation literarischer Texte. 

b) Fremdsprachlicher Bereich 

In der schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von mindestens 1 1/2 Stunden, der 

ein oder mehrere Texte, ggf. auch andere Materialien, zugrunde gelegt werden, 

sind Sach- und Problemfragen zu beantworten und persönliche Stellungnahmen 

zu verfassen. Zusätzlich können Übertragungen in die Muttersprache oder in die 

Fremdsprache verlangt werden. 

c) Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich 

In der schriftlichen Prüfung mit einer Dauer von mindestens zwei Stunden soll 

nachgewiesen werden, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, kom

plexe Aufgabenstellungen selbständig zu strukturieren, zu lösen und zu bewerten, 

die dabei erforderlichen mathematischen oder naturwissenschaftlich-technischen 

Methoden und Verfahren auszuwählen und sachgerecht anzuwenden. 

VI.  Schlussbestimmungen 

Die Schulaufsichtsbehörde jedes Landes in der Bundesrepublik Deutschland steht in 

der Verpflichtung und der Verantwortung, die Voraussetzungen für den Erwerb der 

Fachhochschulreife über berufliche Bildungswege zu gewährleisten. 
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Die Länder verpflichten sich, Prüfungsarbeiten für verschiedene Fachrichtungen in 

den Bereichen Muttersprachliche Kommunikation/Deutsch, Fremdsprache und Ma-

thematik/Naturwissenschaft/Technik zur Sicherung der Transparenz und Vergleich

barkeit auszutauschen. 

Ein gemäss dieser Vereinbarung in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland 

anerkanntes Zeugnis enthält folgenden Hinweis: 

"Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb einer Fachhochschulreife in 

beruflichen Bildungsgängen - Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

05.06.1998 i.d.F. vom 09.03.2001 - berechtigt dieses  Zeugnis in allen Ländern 

in der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an Fachhochschulen." 

Dieser Sachverhalt wird bei bereits erteilten Zeugnissen auf Antrag nach folgendem 

Muster bescheinigt: 

Frau/Herr 

geboren am 

in 

hat am 

an der (Schule) 

die Abschlussprüfung in dem Bildungsgang 

bestanden. 

"Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb einer Fachhochschulreife in 

beruflichen Bildungsgängen - Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

05.06.1998 i.d.F. vom 09.03.2001 - berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern 

in der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an Fachhochschulen." 
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Bildungsgänge, die dieser Vereinbarung entsprechen, werden von den Ländern dem 

Sekretariat angezeigt und in einem Verzeichnis, das vom Sekretariat geführt wird, 

zusammengefasst. 

Die vorliegende Vereinbarung tritt mit dem Tage der Beschlussfassung in Kraft. 

Die "Vereinbarung von einheitlichen Voraussetzungen für den Erwerb der  Fach

hochschulreife über besondere Bildungswege" (Beschluss der KMK vom 18.09.1981 

i.d.F. vom 14.07.1995) wird mit Wirkung vom 01.08.2001 aufgehoben.2) 

2)	 Für das Land Berlin werden Zeugnisse der Fachhochschulreife auf der Grundlage der "Vereinbarung von 
einheitlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife über besondere Bildungswege" noch 
bis zum 01.08.2005 ausgestellt und gegenseitig anerkannt. 


